
 
 

Rechtsanwaltskosten in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten 

 

In arbeitsrechtlichen Angelegenheiten, unabhängig davon, ob es sich um 

außergerichtliche oder gerichtliche Tätigkeiten handelt, müssen Mandanten 

die Kosten ihres Rechtsanwaltes immer selber zahlen. 

 

Dies ist auch – entgegen der Regelung in Zivilrechtsstreitigkeiten vor den 

Amts- oder Landgerichten – dann der Fall, wenn ein gerichtliches Verfahren 

gewonnen wird. 

 

Es ist daher dringend zu empfehlen, eine Rechtsschutzversicherung 

abzuschließen, die dann diese Kosten übernimmt. 


